
w  Anhang zur Abgabe 

 
Einwilligung zur Erstellung, Speicherung und Verwendung von Bild- und 
Tonaufzeichnungen im soz. päd. Bereich der Wolfbuschschule 

Grundsätzlich respektieren und schützen wir die Persönlichkeitsrechte Ihres Kindes und fragen Sie 
deshalb detailliert, welche Einwilligungen Sie uns für Bild- und Tonaufzeichnungen Ihres Kindes zur 
Verwendung in der Einrichtung geben. Die Rechteeinräumung an den Bild- und Tonsequenzen erfolgt 
ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend 
ist. Die Aufnahmen entstehen mit von der Stadt Stuttgart bereitgestellten digitalen Medien. Gespeicherte 
Daten werden nach der Aufgabenerfüllung und spätestens mit dem Austritt des Kindes aus der 
Einrichtung gelöscht. 
Jede Einwilligung ist freiwillig. Eine nicht erteilte oder eine zurückgenommene Einwilligung hat keinen 
nachteiligen Einfluss auf die Behandlung Ihres Kindes. Jede dieser Einwilligungen kann jederzeit von 
Ihnen bei der Einrichtungsleitung zurückgenommen werden. 
Wir weisen Sie darauf hin, dass von Ihnen veröffentlichte Fotos/Videoaufzeichnungen anderer Personen 
(Kinder, Eltern, Mitarbeitende) z.B. in Bring- und Abholsituationen oder bei Veranstaltungen der 
Einrichtung ohne deren Zustimmung Schadensersatzansprüche auslösen können. Insbesondere ist eine 
Veröffentlichung im Internet unzulässig. Bitte beachten Sie hierzu die Regelungen in der Einrichtung. 

Pädagogische Alltagsdokumentation zur Ihrer Teilhabe und Information 

In den Einrichtungen gehört die Dokumentation von pädagogischen Alltagssituationen, gemeinsamen 
Aktionen und Projekten sowie von Veranstaltungen/Ausflügen in Klein- und Großgruppen in Form von 
Bild- und Tonaufnahmen u.a. mit digitale Medien zur konzeptionellen Arbeit. Fotoaushänge oder 
Filmausschnitte von Gruppenaktivitäten bieten Eltern/Sorgeberechtigten z.B. bei Veranstaltungen 
Teilhabe und Information über aktuelle Themen in der Einrichtung. 

Innerhalb medienpädagogischer Projekte erlernen Kinder den Umgang mit digitalen Medien, verarbeiten 
die Daten weiter und erstellen unter Anleitung von Fachkräften selbständig Bild- und Tonerzeugnisse 
sowie Dokumentationen. Auf nicht entstellende Darstellungen von Personen wird geachtet. 

Fotos dürfen zu diesen Zwecken in der Einrichtung ausgehängt werden      ja   nein 

Video-/ Tonaufzeichnungen können erstellt, in der Einrichtung gezeigt werden     ja   nein 

 

Individuelle Bildungsdokumentation des Kindes in der Gruppe 

Aufzeichnungen von individuellen Bildungsprozessen der Kinder, auch in Spielsituationen mit anderen, 
gehören zur bestmöglichen Entwicklungsbegleitung des Kindes und damit zur Förderung Ihres Kindes. Sie 
dienen dem Zweck, Interessen, Fähigkeiten und den Entwicklungsverlauf Ihres Kindes in 
Entwicklungsgesprächen zu veranschaulichen. Die unterschiedlichsten Aufzeichnungsformen werden z.B. 
im Portfolio des Kindes mit Hilfe von Beobachtungsbögen, sowie durch Fotos, Ton- und 
Videoaufzeichnungen erhoben. Die gespeicherten Aufzeichnungen dienen ausschließlich der fachlichen 
Reflexion im Team für weitere pädagogische Handlungsschritte und der Beratung in 
Entwicklungsgespräche mit den Eltern/Sorgeberechtigten. 

Gesammelte Werke wie z.B. das Portfolio können nach Absprache eingesehen werden. Beim Austritt 
werden die Werke dem Kind oder Ihnen ausgehändigt und sind später eine Erinnerung oder vernichtet. 

Bild- und Tonaufnahmen können für die eigene Bildungsdokumentation erstellt 
und in der Einrichtung verwendet werden.          ja   nein 
Mein/unser Kind darf in Dokumentation von anderen zu sehen sein     ja     nein 

Vorname und Name des Kindes Vornamen und Namen der Eltern/Sorgeberechtigten 
 
 

 

 
 
 
 
Datum                 Unterschriften aller Eltern/Sorgeberechtigten - zwingend erforderlich 
Es ist wichtig, dass alle Eltern/Sorgeberechtigten diese Einwilligung unterschreiben. 

 

 


